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Hoppegarten, 01.07.2025 
 
 
Flächennutzungsplan 7. Änderung der Gemeinde Wendisch Rietz 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  
Ihre E-Mail vom: 28.05.2025   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
den von Ihnen eingereichten Vorgang habe ich in der Zuständigkeit als 
Verkehrsoberbehörde des Landes Brandenburg gemäß „Zuständigkeitsregelung 
hinsichtlich der Beteiligung der Verkehrsbehörden und der Straßenbauverwaltung 
als Träger öffentlicher Belange in Planverfahren“ Erlass des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landesplanung vom 17.06.2015 (Amtsblatt für Brandenburg Nr. 
27 vom 15.07.2015) geprüft. 
 

Gegen die vorliegende 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Wendisch Rietz bestehen im Hinblick auf die zum Zuständigkeitsbereich des 
Landesamtes für Bauen und Verkehr gehörenden Verkehrsbereiche 
Binnenschifffahrt, übriger ÖPNV und Luftfahrt keine Bedenken. 
Schiffbare Landesgewässer werden nicht berührt. 
 
Eisenbahn/ Schienenpersonennahverkehr 

Bearb.: Claudia Reisener 
Gesch-Z.: 110-24-518000511/2025-

050/001 

Telefon: +49 3342 4266-2411 

Fax: +49 3342 4266-7601 

Internet: www.lbv.brandenburg.de 
E-Mail:  LBV-TOEB@LBV.Brandenburg.de 
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Aufgrund der Ausführungen der Deutschen Bahn zur angrenzenden Bahnstrecke 
in parallel stattfindenden Bebauungsplanverfahren gehe ich davon aus, dass meine 
Bedenken zu etwaigen noch gewidmeten Bahnflächen geklärt wurden. Daher habe 
ich dazu keine weiteren Hinweise. 
 
Eine Beurteilung des Entwurfs hinsichtlich der Betroffenheit straßenbaulicher und 
straßenplanerischer Belange liegt in der Zuständigkeit des jeweiligen 
Straßenbaulastträgers. 
 

Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer 
Vorschriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, 
Bewilligungen oder Zustimmungen unberührt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Reisener 
 
Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne 
Unterschrift gültig. 
 
 
 
 
 


